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Rechtssache C- Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 5. Juni 2019 (Vorabentscheidungsersuchen des Cour d’appel de 
Bruxelles — Belgien) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des 

télécommunications (IBPT)

(Rechtssache C-142/18) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Elektronische Kommunikationsnetze und -dienste — Richtlinie 2002/21/EG —
 Art. 2 Buchst. c — Begriff „elektronische Kommunikationsdienste“ — Übertragung von Signalen — „Voice over 

Internet Protocol“ [VoIP]-Dienst an Festnetz- oder Mobilfunktelefonnummern — SkypeOut-Dienst)

(2019/C 263/15)

Verfahrenssprache: Französisch

Vorlegendes Gericht

Cour d’appel de Bruxelles

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Skype Communications Sàrl

Beklagter: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Tenor

Art. 2 Buchst. c der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) in der durch die Richtlinie 2009/140/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass die Bereitstellung 
einer Software mit einer „Voice over Internet Protocol (VoIP)“ (Stimmübertragung über Internetprotokoll)-Funktion, mit der der Nut-
zer von einem Endgerät über das öffentliche Telefonnetz (PSTN) eines Mitgliedstaats eine Festnetz- oder Mobilfunknummer eines 
nationalen Rufnummernplans anrufen kann, als „elektronischer Kommunikationsdienst“ im Sinne dieser Vorschrift einzustufen ist, 
wenn zum einen dem Herausgeber der Software für die Bereitstellung dieses Dienstes Entgelt gezahlt wird und sie zum anderen den 
Abschluss von Vereinbarungen des Herausgebers mit für die Übertragung und die Terminierung von Anrufen in das PSTN ordnungs-
gemäß zugelassenen Telekommunikationsdienstleistern beinhaltet.

(1) ABl. C 161 vom 7.5.2018.

Rechtssache C- Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 12. Juni 2019 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal 
Supremo — Spanien) — Oro Efectivo SL/Diputación Foral de Bizkaia

(Rechtssache C-185/18) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Mehrwertsteuer — Richtlinie 2006/112/EG — Art. 401 — Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität — Erwerb von Gegenständen mit einem hohem Anteil an Gold oder anderen Edelmetallen 

durch ein Unternehmen von Privatpersonen zwecks Weiterveräußerung — Vermögensübertragungsteuer)

(2019/C 263/16)

Verfahrenssprache: Spanisch

Vorlegendes Gericht

Tribunal Supremo



C 263/14 DE Amtsblatt der Europäischen Union 5.8.2019

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Oro Efectivo SL

Beklagter: Diputación Foral de Bizkaia

Tenor

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung wie der des Ausgangsverfahrens nicht entgegenste-
hen, nach der der Erwerb von Gegenständen mit einem hohen Anteil an Gold oder anderen Edelmetallen durch ein Unternehmen von 
Privatpersonen einer von der Mehrwertsteuer verschiedenen indirekten Steuer auf Vermögensübertragungen unterliegt, wenn diese 
Gegenstände für die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens bestimmt sind, das sie zur Verarbeitung und späteren Wiedereinfüh-
rung in den Handel an Unternehmen der Goldbarren- und Edelmetallerzeugungsbranche weiterveräußert.

(1) ABl. C 182 vom 28.5.2018.

Rechtssache C- Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 13. Juni 2019 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen — Deutschland) — Google LLC/Bundesrepublik 

Deutschland

(Rechtssache C-193/18) (1)

(Vorlage zur Vorabentscheidung — Elektronische Kommunikationsnetze und -dienste — Richtlinie 2002/21/EG —
 Art. 2 Buchst. c — Begriff „elektronische Kommunikationsdienste“ — Übertragung von Signalen —

 Internetbasierter E-Mail-Dienst — Dienst Gmail)

(2019/C 263/17)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Google LLC

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland
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